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KURZE BEGRÜNDUNG 

Der Verfasser begrüßt die von der Kommission vorgelegten Leitlinien für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur. 

 

Wie von der Kommission dargelegt, wird im Rahmen dieser Initiative für den Zeitraum 

bis 2020 und danach eine begrenzte Zahl vorrangiger transeuropäischer Korridore und 

Gebiete für Strom- und Gasnetze sowie Erdöl- und CO2-Transportinfrastruktur ausgewiesen, 

bei denen ein Handeln der Europäischen Union am stärksten gerechtfertigt ist. Im Hinblick 

auf die Umsetzung dieser vorrangigen Vorhaben wird außerdem das Ziel verfolgt,  

1. die Genehmigungsverfahren zu straffen, damit diese sich bei Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse erheblich verkürzen, und die Beteiligung der Öffentlichkeit an 

der Durchführung solcher Projekte und die öffentliche Akzeptanz hierfür zu 

verbessern;  

2. die Regulierung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Strom- und im 

Gassektor zu ermöglichen, indem die Kosten in Abhängigkeit vom Nutzen verteilt 

werden und sichergestellt wird, dass die zulässigen Erträge mit den eingegangenen 

Risiken in Einklang stehen;  

3. die Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse sicherzustellen, indem 

die notwendige marktbasierte und direkte finanzielle Unterstützung der EU 

bereitgestellt wird. Was Letzteres betrifft, so wird in dem Vorschlag die Grundlage 

dafür geschaffen, dass Vorhaben von gemeinsamem Interesse für eine finanzielle Hilfe 

der EU im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“, die Gegenstand eines 

eigenständigen Legislativvorschlags ist, in Frage kommen.  

 

Die Änderungen sind darauf ausgerichtet, einige der in der Verordnung genannten Konzepte 

zu spezifizieren und die Vereinbarkeit mit anderen EU-Rechtsvorschriften – vor allem mit 

den für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Strukturfonds geltenden Bestimmungen – 

sowie mit der Strategie EU 2020 (da damit eine Kombination aus klima- und 

energiepolitischen Zielen verfolgt wird) und anderen einschlägigen Entwicklungsszenarien, 

beispielsweise im Zusammenhang mit dem Fahrplan für 2050, sicherzustellen. 

Da die Mittel der EU zur Finanzierung der mit der Durchführung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse verbundenen gewaltigen Kosten knapp sind, sind die Änderungen im 

Wesentlichen darauf ausgerichtet sicherzustellen, dass die Privatwirtschaft ihren fairen Anteil 

zur Finanzierung leistet. 

 

Das Schlüsselelement der Verordnung ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Die im Anhang 

enthaltenen Bestimmungen, in denen beschrieben wird, welche kosten- und nutzenbezogenen 

Indikatoren bei der Methode im Einzelnen verwendet werden, sollten weiter untermauert 

werden. Aufgrund der sehr langen Fristen, die sowohl für die Durchführung der Vorhaben als 

auch in Bezug auf deren Lebensdauer kennzeichnend sind, spielen die bei der Berechnung 

dieser Parameter verwendeten Diskontierungssätze eine ausschlaggebende Rolle. Aus diesem 

Grund sollte die Kommission die zu berücksichtigenden Diskontierungssätze regelmäßig 

bekannt geben. Außerdem sollte eine von den Projektentwicklern in Absprache mit den 

relevanten betroffenen Kreisen festgelegte Risikoprämie auf die Diskontierungssätze 

aufgeschlagen werden, damit den externen Kosten der betreffenden Vorhaben Rechnung 

getragen wird. Mit einer solchen Vorgehensweise würden die relevanten betroffenen Kreise, 
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vor allem die Bürger, in deren Umgebung entsprechende Vorhaben durchgeführt werden, 

motiviert, sich an der betreffenden Debatte zu beteiligen. 

 

Bevor die ENTSO-Strom und die ENTSO-Gas ihre jeweilige Methode für eine harmonisierte 

energiesystemweite Kosten-Nutzen-Analyse auf EU-Ebene einreichen, müssen sie auch den 

Empfehlungen der Europäischen Umweltagentur und des Beobachtungsnetzes für die 

Europäische Raumordnung Rechnung tragen. Auf diese Weise werden die der Methode 

vorgeordneten Parameter, die sich auf Umweltschutz und Raumplanung beziehen, 

berücksichtigt.  

 

Der von den Projektentwicklern auszuarbeitende Bericht wird insofern erweitert, als er auch 

Angaben, wie den aus den Strukturfonds stammenden Beitrag zur Durchführung des 

Vorhabens und Aufzeichnungen zur Kostenentwicklung im Vergleich zum ursprünglichen 

Kostenvoranschlag, enthalten muss. 

 

Wenn die tatsächlichen Kosten mehr als 20 % über dem Voranschlag liegen, kann die 

Kommission das betreffende Vorhaben von der Liste der förderfähigen Vorhaben streichen. 

 

Der Umstand, dass ein Vorhaben im Zehnjahresnetzentwicklungsplan aufgeführt ist, sollte 

nicht automatisch dazu führen, dass das Vorhaben als „Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse“ eingestuft wird. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 

übernehmen: 

 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Eine schnellere Modernisierung der 

vorhandenen Energieinfrastruktur und eine 

schnellere Realisierung neuer 

Energieinfrastruktur ist entscheidend dafür, 

dass die Ziele der Energie- und 

Klimapolitik der Union erreicht werden, 

nämlich die Vollendung des 

Energiebinnenmarkts, die Gewährleistung 

der Versorgungssicherheit, vor allem bei 

Gas und Erdöl, die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um 20 %, die 

(6) Eine schnellere Modernisierung der 

vorhandenen Energieinfrastruktur und eine 

schnellere Realisierung neuer 

Energieinfrastruktur ist entscheidend dafür, 

dass die Ziele der Energie- und 

Klimapolitik der Union erreicht werden, 

nämlich die Vollendung des 

Energiebinnenmarkts, die Gewährleistung 

der Versorgungssicherheit, vor allem bei 

Gas und Erdöl, die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um 20 %, die 
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Steigerung des Anteils erneuerbarer 

Energien am Endenergieverbrauch auf 

20 % und eine Verbesserung der 

Energieeffizienz um 20 % bis 2020. 

Gleichzeitig muss die Union ihre 

Infrastruktur längerfristig auf eine weitere 

Dekarbonisierung des Energiesystems der 

Union bis 2050 vorbereiten. 

Steigerung des Anteils erneuerbarer 

Energien am Endenergieverbrauch auf 

20 % und eine Verbesserung der 

Energieeffizienz um 20 % bis 2020. 

Gleichzeitig muss die Union ihre 

Infrastruktur längerfristig auf eine weitere 

Dekarbonisierung des Energiesystems der 

Union bis 2050 vorbereiten; in demselben 

Zeitraum muss die Union auch die 

Voraussetzungen für die Anbindung der 

Regionen schaffen, die über große 

Kapazitäten für die Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Möglichkeiten zur Speicherung von 

Strom verfügen. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Der Investitionsbedarf für die 

Stromübertragungs- und 

Gasfernleitungsinfrastruktur von 

europäischer Bedeutung bis 2020 wurde 

auf ca. 200 Mrd. EUR geschätzt. Die 

erhebliche Steigerung des 

Investitionsvolumens gegenüber 

vergangenen Trends und die Dringlichkeit 

der Umsetzung der 

Energieinfrastrukturprioritäten erfordern 

einen neuen Ansatz in Bezug auf die Art 

und Weise, in der vor allem 

grenzüberschreitende 

Energieinfrastrukturen reguliert und 

finanziert werden. 

(11) Der Investitionsbedarf für die 

Stromübertragungs- und 

Gasfernleitungsinfrastruktur von 

europäischer Bedeutung bis 2020 wurde 

auf ca. 200 Mrd. EUR geschätzt. Die – 

durch den schnelleren und 

umfassenderen Ausbau der erneuerbaren 

Energien sowie durch die Bemühungen 

um die Erreichung der Unionsziele bis 

2020 zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um 20 %, zur 

Verbesserung der Energieeffizienz um 

20 % und zur Erhöhung des Anteils der 

erneuerbaren Energien am 

Energieverbrauch auf 20 % – erreichte 

erhebliche Steigerung des 

Investitionsvolumens gegenüber 

vergangenen Trends und die Dringlichkeit 

der Umsetzung der 

Energieinfrastrukturprioritäten erfordern 

einen neuen Ansatz in Bezug auf die Art 

und Weise, in der vor allem 

grenzüberschreitende 

Energieinfrastrukturen reguliert und 
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finanziert werden. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 14 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Energiespeichern sowie Anlagen 

für Flüssigerdgas (LNG) und 

komprimiertes Erdgas (CNG) sollte in der 

transeuropäischen Energieinfrastruktur 

bei der Sicherstellung der Versorgung mit 

und Verteilung von gespeicherter Energie 

besondere Bedeutung zukommen. Der 

zügige Ausbau solcher 

Energiespeicheranlagen ist daher ein 

wichtiger Bestandteil einer 

funktionierenden Netzinfrastruktur. 

 Der Wettbewerb in Bezug auf Errichtung 

und Betrieb von 

Pumpspeicherkraftwerken oder 

Energiespeicheranlagen darf nicht durch 

Netzentgelte behindert werden, die diese 

Anlagen mit Endverbrauchern 

gleichstellen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

sollten auf nationaler Ebene einen 

„Vorrangstatus“ erhalten, um eine rasche 

administrative Bearbeitung sicherzustellen. 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

sollten von den zuständigen Behörden als 

Vorhaben betrachtet werden, die im 

öffentlichen Interesse sind. Für Vorhaben 

mit negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt sollte eine Genehmigung aus 

Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses erteilt werden, wenn alle 

(20) Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

sollten auf nationaler Ebene einen 

„Vorrangstatus“ erhalten, um eine rasche 

administrative Bearbeitung sicherzustellen. 

Regionale oder nationale Vorhaben 

können ebenfalls mit dieser Priorität 

behandelt werden, wenn dadurch die 

Integration von erneuerbaren 

Energiequellen und der Wettbewerb 

sichergestellt werden. Dies schließt auch 

Projekte mit Drittländern außerhalb der 

Union (z. B. der Schweiz) ein. Vorhaben 
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Voraussetzungen gemäß den 

Richtlinien 92/43/EG und 2000/60/EG 

erfüllt sind. 

von gemeinsamem Interesse sollten von 

den zuständigen Behörden als Vorhaben 

betrachtet werden, die im öffentlichen 

Interesse sind. Für Vorhaben mit negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt sollte eine 

Genehmigung aus Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses 

erteilt werden, wenn alle Voraussetzungen 

gemäß den Richtlinien 92/43/EG und 

2000/60/EG erfüllt sind. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Schaffung einer einzigen 

zuständigen Behörde auf nationaler Ebene, 

die alle Genehmigungsverfahren 

zusammenführt oder koordiniert („einzige 

Anlaufstelle“), sollte die Komplexität 

mindern, die Effizienz und Transparenz 

verbessern und zu einer besseren 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten beitragen. 

(21) Die Schaffung einer einzigen 

zuständigen Behörde auf nationaler Ebene, 

die alle Genehmigungsverfahren 

zusammenführt oder koordiniert („einzige 

Anlaufstelle“), sollte die Komplexität 

mindern, die Effizienz und Transparenz 

verbessern und zu einer besseren 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten beitragen. Jedoch sollte 

die Schaffung dieser Behörde nicht mit 

Mehrkosten für die Steuerzahler 

einhergehen, sondern durch eine 

Umverteilung der vorhandenen 

Ressourcen erfolgen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 29 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Das Europäische Programm zur 

Konjunkturbelebung (EEPR) hat gezeigt, 

dass die Mobilisierung privater Mittel 

durch eine erhebliche finanzielle 

Unterstützung der Union zu einem 

Mehrwert führt und die Durchführung von 

Vorhaben von europäischer Bedeutung 

ermöglicht. Auf der Tagung des 

(29) Das Europäische Programm zur 

Konjunkturbelebung (EEPR) hat gezeigt, 

dass die Mobilisierung privater Mittel 

durch eine erhebliche finanzielle 

Unterstützung der Union zu einem 

Mehrwert führt und die Durchführung von 

Vorhaben von europäischer Bedeutung 

ermöglicht. Auf der Tagung des 
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Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 

wurde anerkannt, dass für einige 

Energieinfrastrukturprojekte in 

beschränktem Ausmaß eine Finanzierung 

aus öffentlichen Mitteln erforderlich sein 

kann, damit auch private Mittel mobilisiert 

werden. Vor dem Hintergrund der 

Wirtschafts- und Finanzkrise und der 

Haushaltszwänge sollte im Wege des 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens eine 

gezielte Unterstützung durch Finanzhilfen 

und Finanzierungsinstrumente konzipiert 

werden, die neue Investoren für 

Investitionen in die vorrangigen 

Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete 

anzieht und gleichzeitig den 

Haushaltsbeitrag der Union auf ein 

Minimum beschränkt. 

Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 

wurde anerkannt, dass für einige 

Energieinfrastrukturprojekte in 

beschränktem Ausmaß eine Finanzierung 

aus öffentlichen Mitteln erforderlich sein 

kann, damit auch private Mittel mobilisiert 

werden. Vor dem Hintergrund der 

Wirtschafts- und Finanzkrise und der 

Haushaltszwänge sollte im Wege des 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens eine 

gezielte Unterstützung durch Finanzhilfen 

und Finanzierungsinstrumente konzipiert 

werden, die neue Investoren für 

Investitionen in die vorrangigen 

Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete 

anzieht und gleichzeitig den 

Haushaltsbeitrag der Union auf ein 

Minimum beschränkt. Dabei sollte auf 

Erfahrungen aus der Pilotphase der 

Projektbonds zur Finanzierung von 

Infrastrukturprojekten zurückgegriffen 

werden. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

in den Bereichen Strom, Gas und CO2 

sollten eine finanzielle Unterstützung der 

Union gemäß dem Vorschlag für eine 

Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ für Studien und unter 

bestimmten Voraussetzungen für Arbeiten 

in Form von Finanzhilfen oder in Form von 

innovativen Finanzierungsinstrumenten 

erhalten können. Dadurch wird 

sichergestellt, dass eine maßgeschneiderte 

Unterstützung für jene Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse bereitgestellt 

werden kann, die mit dem bestehenden 

Regulierungsrahmen und unter den 

gegebenen Marktbedingungen nicht 

tragfähig sind. Durch eine solche 

finanzielle Unterstützung sollten die 

(30) Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

in den Bereichen Strom, Gas und CO2 

sollten eine finanzielle Unterstützung der 

Union gemäß dem Vorschlag für eine 

Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ für Studien und unter 

bestimmten Voraussetzungen für Arbeiten 

in Form von Finanzhilfen oder in Form von 

innovativen Finanzierungsinstrumenten 

erhalten können. Dadurch wird 

sichergestellt, dass eine maßgeschneiderte 

Unterstützung für jene Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse bereitgestellt 

werden kann, die mit dem bestehenden 

Regulierungsrahmen und unter den 

gegebenen Marktbedingungen nicht 

tragfähig sind. Es sollte entsprechend 

berücksichtigt werden, dass 
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erforderlichen Synergien mit einer 

Finanzierung aus anderen Instrumenten im 

Rahmen anderer Politikbereiche der Union 

sichergestellt werden. Die Fazilität 

„Connecting Europe“ wird 

Energieinfrastruktur von europäischer 

Bedeutung finanzieren, während die 

Strukturfonds intelligente 

Energieverteilernetze von lokaler oder 

regionaler Bedeutung finanzieren werden. 

Die beiden Finanzierungsquellen werden 

einander daher ergänzen. 

Wettbewerbsverzerrungen grundsätzlich, 

vor allem aber bei Vorhaben, die der 

Verwirklichung derselben vorrangigen 

Korridore der Union dienen, zu 

vermeiden sind. Durch eine solche 

finanzielle Unterstützung sollten die 

erforderlichen Synergien mit einer 

Finanzierung aus anderen Instrumenten im 

Rahmen anderer Politikbereiche der Union 

sichergestellt werden. Die Fazilität 

„Connecting Europe“ wird 

Energieinfrastruktur von europäischer 

Bedeutung finanzieren, während die 

Strukturfonds intelligente 

Energieverteilernetze von lokaler oder 

regionaler Bedeutung finanzieren werden. 

Die beiden Finanzierungsquellen werden 

einander daher ergänzen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30α) In der gegenwärtigen 

Wirtschaftskrise besteht ein erhebliches 

Missverhältnis in Bezug auf Ratings 

zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Anlegern, das zu Ungleichgewichten und 

wesentlichen Hindernissen für die 

Projektfinanzierung führen könnte. Der 

Beitrag der EU-Finanzierung zur 

Überwindung dieser Ungleichgewichte ist 

von wesentlicher Bedeutung, um die 

Durchführung von 

Infrastrukturprojekten, die zur 

Verwirklichung der Ziele dieser 

Verordnung beitragen, nicht zu gefährden 

– insbesondere, weil der Löwenanteil der 

erforderlichen Mittel für 

Energieinfrastrukturen im kommenden 

Jahrzehnt vom Privatsektor kommen 

wird. 

 

Änderungsantrag 9 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Wenn der Rat und die Kommission 

bewerten, ob bei der Umsetzung des 

mittelfristigen Haushaltsziels 

hinreichende Fortschritte erzielt wurden, 

und dabei die Wachstumskurve der 

Staatsausgaben prüfen, sollten die 

Gesamtausgaben gemäß Artikel 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates 

über den Ausbau der haushaltspolitischen 

Überwachung und der Überwachung und 

Koordinierung der Wirtschaftspolitiken1 

keine Zinszahlungen, keine Ausgaben für 

Unionsprogramme, die vollständig durch 

Einnahmen aus Fonds der Union 

ausgeglichen werden, und keine nicht-

diskretionären Änderungen der Ausgaben 

für Arbeitslosenunterstützung beinhalten. 

 ____________________ 

 1ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Diese Verordnung lässt die folgenden 

Rechtsvorschriften unberührt:  

 – Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 

27. Juni 1985 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten1; 

 – Richtlinie 2001/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme2; 
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 – Richtlinie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 

der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik3; 

 – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen4; 

 – Richtlinie 2009/147/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten5;  

 – der Aarhus-Konvention und 

 – der Espoo-Konvention. 

 ____________________ 

 1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. 

 2 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30. 

 3 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 

 4 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 

 5 ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7. 

Begründung 

Durch die Änderung wird klargestellt, dass andere EU-Rechtsvorschriften unbeschadet der 

Verordnung gelten. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission erstellt eine 

unionsweite Liste der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse. Die Liste wird 

alle zwei Jahre überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. Die erste Liste 

wird spätestens bis zum 31. Juli 2013 

verabschiedet. 

1. Die Kommission erstellt eine 

unionsweite Liste der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse. Die Liste wird 

alle zwei Jahre überprüft und aktualisiert. 

Die erste Liste wird spätestens bis zum 

31. Juli 2013 verabschiedet. 
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Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission erstellt eine 

unionsweite Liste der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse. Die Liste wird 

alle zwei Jahre überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. Die erste Liste 

wird spätestens bis zum 31. Juli 2013 

verabschiedet. 

1. Die Kommission erstellt in Konsultation 

mit den Mitgliedstaaten eine unionsweite 

Liste der Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse. Die Liste wird alle zwei Jahre 

überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 

Die erste Liste wird spätestens bis zum 

31. Juli 2013 verabschiedet. 

Begründung 

Diese Konsultationen sollten in allen Phasen stattfinden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jede Gruppe erstellt eine Vorschlagsliste 

für Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

gemäß dem in Anhang III Abschnitt 2 

beschriebenen Verfahren anhand des 

Beitrags eines jeden Vorhabens zur 

Realisierung der in Anhang I aufgeführten 

vorrangigen Energieinfrastrukturkorridore 

und -gebiete und anhand deren Einhaltung 

der in Artikel 4 festgelegten Kriterien. 

Jeder einzelne Vorschlag für ein Vorhaben 

muss von dem Mitgliedstaat/den 

Mitgliedstaaten, dessen/deren 

Hoheitsgebiet das Vorhaben betrifft, 

genehmigt werden. 

3. Jede Gruppe erstellt eine Vorschlagsliste 

für Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

gemäß dem in Anhang III Abschnitt 2 

beschriebenen Verfahren anhand des 

Beitrags eines jeden Vorhabens zur 

Realisierung der in Anhang I aufgeführten 

vorrangigen Energieinfrastrukturkorridore 

und -gebiete und anhand deren Einhaltung 

der in Artikel 4 festgelegten Kriterien. Die 

Vorschlagsliste wird von den Gruppen 

jeweils mit der einfachen Mehrheit ihrer 

Mitglieder angenommen. Jeder einzelne 

Vorschlag für ein Vorhaben muss von dem 

Mitgliedstaat/den Mitgliedstaaten, 

dessen/deren Hoheitsgebiet das Vorhaben 

betrifft, genehmigt werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) das Vorhaben ist wirtschaftlich, sozial 

und ökologisch tragfähig und 

(b) das Vorhaben ist ausgehend von 

ökonomischen, sozialen und ökologischen 

Kriterien tragfähig und 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) das Vorhaben umfasst die 

Zielsetzungen des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

und entspricht diesen, insbesondere den 

Artikeln 170 und 171 AEUV. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Marktintegration, Wettbewerb und 

Netzflexibilität; 

– Marktintegration, unter anderem durch 

die Verringerung der Isolation bestimmter 

Regionen der Union, Interoperabilität und 

Netzflexibilität; 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Interoperabilität und sicherer 

Netzbetrieb; 

– Versorgungssicherheit, unter anderem 

durch Interoperabilität und sicheren 

Netzbetrieb; 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – große Kapazitäten für die Erzeugung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen 

und Möglichkeiten zur Speicherung von 

Strom; 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Marktintegration, Interoperabilität und 

Netzflexibilität; 

– Marktintegration, unter anderem durch 

die Verringerung der Isolation bestimmter 

Regionen der Union, Interoperabilität und 

Netzflexibilität; 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bei der Reihung von Vorhaben, die zur 

Umsetzung derselben Priorität beitragen, 

sind auch die Dringlichkeit eines jeden 

vorgeschlagenen Vorhabens im Hinblick 

auf die Erfüllung der energiepolitischen 

Ziele der Marktintegration und des 

Wettbewerbs, der Nachhaltigkeit und der 

Versorgungssicherheit gebührend zu 

berücksichtigen ebenso wie die Zahl der 

von jedem Vorhaben betroffenen 

Mitgliedstaaten und die Frage, inwieweit 

es andere vorgeschlagene Vorhaben 

ergänzt. Bei Vorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstabe e genannte 

Kategorie fallen, sind außerdem die Zahl 

der vom Vorhaben betroffenen Nutzer, der 

jährliche Energieverbrauch und der Anteil 

der Erzeugung aus nichtregelbaren 

Energiequellen in dem von diesen Nutzern 

erfassten Gebiet angemessen zu 

4. Bei der Reihung von Vorhaben, die zur 

Umsetzung derselben Priorität beitragen, 

sind auch die Dringlichkeit eines jeden 

vorgeschlagenen Vorhabens im Hinblick 

auf die Erfüllung der energiepolitischen 

Ziele der Marktintegration und des 

Wettbewerbs, der Nachhaltigkeit, der 

Versorgungssicherheit, der Netzflexibilität 

und –stabilität sowie der kosteneffiziente 

Mehrwert des Vorhabens in Bezug auf 

Beschäftigung und die Zahl der von jedem 

Vorhaben betroffenen Mitgliedstaaten 

sowie die Frage zu berücksichtigen, 

inwieweit es andere vorgeschlagene 

Vorhaben ergänzt und inwiefern es 

Innovation fördern kann. Die in 

Anhang V Absatz 5 genannten 

Indikatoren, die eine Kosten-Nutzen-

Analyse des Vorhabens ermöglichen, 

werden berücksichtigt. Zu diesem Zweck 

können diese Indikatoren in einem von 
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berücksichtigen. der Kommission eingeführten 

harmonisierten Rahmen festgelegt 

werden. Bei Vorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstabe e genannte 

Kategorie fallen, sind außerdem die Zahl 

der vom Vorhaben betroffenen Nutzer, der 

jährliche Energieverbrauch und der Anteil 

der Erzeugung aus nichtregelbaren 

Energiequellen in dem von diesen Nutzern 

erfassten Gebiet angemessen zu 

berücksichtigen. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Bei der Festlegung der Rangfolge von 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

erhalten jene Vorhaben oberste Priorität, 

an denen mindestens ein Mitgliedstaat 

beteiligt ist, der in Bezug auf seine 

finanzielle Stabilität von gravierenden 

Schwierigkeiten betroffen oder bedroht ist 

und/oder finanzielle Hilfe nach der 

Verordnung (EU) Nr. …/2012 beantragt 

hat oder bereits erhält. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Agentur und die Gruppen 

überwachen die bei der Durchführung der 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

erzielten Fortschritte. Die Gruppen können 

zusätzliche Informationen zu den gemäß 

den Absätzen 3, 4 und 5 bereitgestellten 

Informationen anfordern, die 

bereitgestellten Informationen vor Ort 

überprüfen und Sitzungen mit den 

relevanten Parteien einberufen. Die 

2. Die Agentur und die Gruppen 

überwachen die bei der Durchführung der 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

erzielten Fortschritte. Die Gruppen können 

zusätzliche Informationen zu den gemäß 

den Absätzen 3, 4 und 5 bereitgestellten 

Informationen anfordern, die 

bereitgestellten Informationen vor Ort 

überprüfen und Sitzungen mit den 

relevanten Parteien einberufen. Die 
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Gruppen können außerdem die Agentur 

ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Durchführung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse zu erleichtern. 

Gruppen können außerdem die Agentur 

ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Durchführung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse zu erleichtern. 

Über die Antragstellung wird von den 

Gruppen jeweils mit der einfachen 

Mehrheit ihrer Mitglieder entschieden. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) eine Aufschlüsselung der bisher 

angefallenen Kosten und der zurzeit 

veranschlagten künftigen Kosten des 

Vorhabens einschließlich einer Analyse 

und Erklärung dazu, wie diese Kosten 

sich zum Kostenvoranschlag im 

ursprünglichen Durchführungsplan 

verhalten; 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe b b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) den Beitrag der Strukturfonds und 

anderer EU-Fonds zu dem Vorhaben, 

einschließlich Investitionen oder 

Garantien der Europäischen 

Investitionsbank; 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 7 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) das Vorhaben nicht mehr im 

Zehnjahresnetzentwicklungsplan 

entfällt 
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enthalten ist; 

Begründung 

Der Umstand, dass ein Vorhaben im Zehnjahresnetzentwicklungsplan aufgeführt ist, sollte 

nicht automatisch dazu führen, dass das Vorhaben als „Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse“ eingestuft wird. Andernfalls würden Vorhaben, die Europa einen beträchtlichen 

Mehrwert bringen könnten, für die sich die betreffenden Mitgliedstaaten (oder der betreffende 

Mitgliedstaat) aber nicht interessieren, nie umgesetzt werden. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) die angefallenen Kosten den im 

Durchführungsplan für denselben 

Zeitraum angegebenen 

Kostenvoranschlag um mehr als 30 % 

übersteigen, es sei denn, die Mehrkosten 

können entsprechend mit Umständen 

gerechtfertigt werden, die nach 

vernünftigem Ermessen nicht von den 

Projektleitern beeinflusst werden können. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  7a. Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der 

Regionen alljährlich einen Bericht vor, 

der auf den Angaben gemäß den 

Absätzen 2 bis 7 beruht. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Um die in Artikel 11 festgelegten Fristen 

einzuhalten und den Verwaltungsaufwand 

für die Fertigstellung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse zu verringern, 

ergreifen die Mitgliedstaaten innerhalb von 

neuen Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung Maßnahmen zur Straffung der 

Umweltverträglichkeitsprüfungen. Diese 

Maßnahmen berühren nicht die aus den 

Rechtsvorschriften der Union 

resultierenden Verpflichtungen. 

4. Um die in Artikel 11 festgelegten Fristen 

einzuhalten und den Verwaltungsaufwand 

für die Fertigstellung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse zu verringern, 

ergreifen die Mitgliedstaaten innerhalb von 

neun Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung verbindliche Maßnahmen zur 

Straffung der 

Umweltverträglichkeitsprüfungen. Diese 

Maßnahmen berühren nicht die aus den 

Rechtsvorschriften der Union 

resultierenden Verpflichtungen. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Innerhalb von drei Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung erlässt die 

Kommission Leitfäden als Hilfestellung für 

die Mitgliedstaaten bei der Festlegung 

geeigneter Maßnahmen und zur 

Gewährleistung der kohärenten 

Anwendung der nach den EU-

Rechtsvorschriften für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse erforderlichen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

Innerhalb von drei Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung erlässt die 

Kommission Leitfäden als Hilfestellung für 

die Mitgliedstaaten bei der Festlegung 

geeigneter verbindlicher Maßnahmen und 

zur Gewährleistung der kohärenten 

Anwendung der nach den EU-

Rechtsvorschriften für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse erforderlichen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Innerhalb von einem Monat nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übermitteln der ENTSO-Strom und der 

ENTSO-Gas der Agentur und der 

Kommission für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

1. Innerhalb von einem Monat nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung und nach 

Konsultation der Europäischen 

Umweltagentur und des 

Beobachtungsnetzes für die Europäische 

Raumordnung übermitteln der ENTSO-

Strom und der ENTSO-Gas der Agentur 
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Punkt 2 genannten Kategorien fallen, ihre 

jeweilige Methode, auch für die Netz- und 

Marktmodellierung, für eine harmonisierte 

energiesystemweite Kosten-Nutzen-

Analyse auf Unionsebene. Die Methode 

wird gemäß den in Anhang V festgelegten 

Grundsätzen entwickelt. 

und der Kommission für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, ihre 

jeweilige Methode, auch für die Netz- und 

Marktmodellierung, für eine harmonisierte 

energiesystemweite Kosten-Nutzen-

Analyse auf Unionsebene. Die Methode 

wird gemäß den in Anhang V festgelegten 

Grundsätzen entwickelt. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Innerhalb von einem Monat nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übermitteln der ENTSO-Strom und der 

ENTSO-Gas der Agentur und der 

Kommission für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, ihre 

jeweilige Methode, auch für die Netz- und 

Marktmodellierung, für eine harmonisierte 

energiesystemweite Kosten-Nutzen-

Analyse auf Unionsebene. Die Methode 

wird gemäß den in Anhang V festgelegten 

Grundsätzen entwickelt. 

1. Innerhalb von einem Monat nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übermitteln der ENTSO-Strom und der 

ENTSO-Gas der Agentur und der 

Kommission für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, ihre 

jeweilige Methode, auch für die Netz- und 

Marktmodellierung, für eine harmonisierte 

energiesystemweite Kosten-Nutzen-

Analyse auf Unionsebene in den 

betreffenden Entwicklungsszenarien. Die 

Methode wird gemäß den in Anhang V 

festgelegten Grundsätzen entwickelt. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Methode wird auf die Kosten-

Nutzen-Analyse im Rahmen aller späteren 

Zehnjahresnetzentwicklungspläne für 

Strom oder für Gas angewendet, die von 

dem ENTSO-Strom oder dem ENTSO-Gas 

7. Die Methode wird auf die Kosten-

Nutzen-Analyse im Rahmen aller späteren 

Zehnjahresnetzentwicklungspläne für 

Strom oder für Gas angewendet, die von 

dem ENTSO-Strom oder dem ENTSO-Gas 
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nach Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 und der Verordnung (EG) 

Nr. 715/200 erstellt werden. 

nach Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 und der Verordnung (EG) 

Nr. 715/200 erstellt werden, und die 

Hauptergebnisse der Kosten-Nutzen-

Analyse für die betreffenden Szenarien 

müssen bei den Konsultationen und 

Abschlussberichten zu den 

Zehnjahresnetzentwicklungsplänen 

berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Investitionskosten im 

Zusammenhang mit einem Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, werden 

von dem/den Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber(n) des 

Mitgliedstaats/der Mitgliedstaaten 

getragen, für den/die das Vorhaben eine 

positive Nettoauswirkung hat, und werden 

durch die Netzzugangsentgelte von den 

Netznutzern gezahlt. 

1. Die Investitionskosten im 

Zusammenhang mit einem Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis e und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, werden 

von dem/den Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber(n) des 

Mitgliedstaats/der Mitgliedstaaten 

getragen, für den/die das Vorhaben eine 

positive Nettoauswirkung hat, und werden 

durch die Netzzugangsentgelte von den 

Netznutzern gezahlt. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 4 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der/die Entwickler eines Vorhabens von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, 

hält/halten alle betroffenen nationalen 

Regulierungsbehörden regelmäßig über die 

Fortschritte dieses Vorhabens sowie über 

die mit ihm verbundenen ermittelten 

Kosten und Auswirkungen auf dem 

Der/die Entwickler eines Vorhabens von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis e und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, 

hält/halten alle betroffenen nationalen 

Regulierungsbehörden regelmäßig über die 

Fortschritte dieses Vorhabens sowie über 

die mit ihm verbundenen ermittelten 

Kosten und Auswirkungen auf dem 
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Laufenden. Sobald ein Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, das nach Artikel 3 

ausgewählt wurde und unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, 

ausreichend ausgereift ist, übermittelt der 

Projektentwickler den relevanten 

nationalen Regulierungsbehörden einen 

Investitionsantrag, einschließlich einer 

grenzüberschreitenden Kostenaufteilung, 

zusammen mit Folgendem: 

Laufenden. Sobald ein Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, das nach Artikel 3 

ausgewählt wurde und unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis e und 

Punkt 2 genannten Kategorien fällt, 

ausreichend ausgereift ist, übermittelt der 

Projektentwickler den relevanten 

nationalen Regulierungsbehörden einen 

Investitionsantrag, einschließlich einer 

grenzüberschreitenden Kostenaufteilung, 

zusammen mit Folgendem: 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Entscheidung über die 

grenzüberschreitende Kostenaufteilung 

werden die wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Kosten und Nutzeffekte des 

Vorhabens/der Vorhaben in den 

betroffenen Mitgliedstaaten und die 

möglicherweise notwendige finanzielle 

Unterstützung berücksichtigt. 

Bei der Entscheidung über die 

grenzüberschreitende Kostenaufteilung 

werden die wirtschaftlichen Kosten und 

Nutzeffekte des Vorhabens/der Vorhaben 

in den betroffenen Mitgliedstaaten und die 

möglicherweise notwendige finanzielle 

Unterstützung berücksichtigt. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Wenn Projektkosten in die Netztarife 

einfließen, werden Einnahmen aus 

Durchleitungsgebühren bei 

Übertragungsleitungen im Rahmen des 

Projekts von den Netztarifen abgezogen. 

Bei der Verteilung der Einnahmen aus 

Durchleitungsgebühren auf die 

verschiedenen Übertragungstarife 

kommen dieselben Anteile zur 

Anwendung wie bei der Kostenverteilung. 
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Begründung 

Damit wird in der Kostenteilungsdebatte zwischen den Projektentwicklern für Klärung 

gesorgt, weil die Beteiligten in dem Maße profitieren, in dem sie an den Kosten beteiligt sind. 

Die Änderung zielt auf die Bedenken der nationalen Aufsichtsbehörden ab, dass den 

Verbrauchern im Inland Kosten auferlegt werden könnten, von denen ausländische 

Verbraucher profitieren. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Geht ein Projektentwickler im Vergleich 

zu den normalerweise mit einem 

vergleichbaren Infrastrukturvorhaben 

verbundenen Risiken mit der Entwicklung, 

dem Bau, dem Betrieb oder der 

Instandhaltung eines Vorhabens von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkte 1 und 2 genannten 

Kategorien fällt, mit Ausnahme von 

Pumpspeicherkraftwerksprojekten, höhere 

Risken ein und werden solche Risiken 

nicht durch eine Ausnahme nach Artikel 36 

der Richtlinie 2009/73/EG oder nach 

Artikel 17 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 gedeckt, sorgen die 

nationalen Regulierungsbehörden dafür, 

dass für das Vorhaben bei der Anwendung 

von Artikel 37 Absatz 8 der 

Richtlinie 2009/72/EG, von Artikel 41 

Absatz 8 der Richtlinie 2009/73/EG, von 

Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 und von Artikel 13 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 

angemessene Anreize gewährt werden. 

1. Geht ein Projektentwickler im Vergleich 

zu den normalerweise mit einem 

vergleichbaren Infrastrukturvorhaben 

verbundenen Risiken mit der Entwicklung, 

dem Bau, dem Betrieb oder der 

Instandhaltung eines Vorhabens von 

gemeinsamem Interesse, das unter die in 

Anhang II Punkte 1 und 2 genannten 

Kategorien fällt, mit Ausnahme von 

Pumpspeicherkraftwerksprojekten, 

Erdgasspeichern und LNG-Anlagen, 

höhere Risken ein und werden solche 

Risiken nicht durch eine Ausnahme nach 

Artikel 36 der Richtlinie 2009/73/EG oder 

nach Artikel 17 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 gedeckt, sorgen die 

nationalen Regulierungsbehörden dafür, 

dass für das Vorhaben bei der Anwendung 

von Artikel 37 Absatz 8 der 

Richtlinie 2009/72/EG, von Artikel 41 

Absatz 8 der Richtlinie 2009/73/EG, von 

Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 

714/2009 und von Artikel 13 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 

angemessene Anreize gewährt werden. 

 Pumpspeicherkraftwerke, Erdgasspeicher 

und LNG-Anlagen dürfen bei der 

Entrichtung von Netzentgelten nicht als 

Endverbraucher behandelt werden, damit 

der Wettbewerb solcher Anlagen nicht 

behindert wird. 
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Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei der Entscheidung der nationalen 

Regulierungsbehörden, solche Anreize zu 

gewähren, werden die Ergebnisse der 

Kosten-Nutzen-Analyse auf der Grundlage 

der nach Artikel 12 entwickelten Methode 

und insbesondere die regionalen oder 

unionsweiten positiven externen Effekte, 

die das Vorhaben hervorbringt, 

berücksichtigt. Die nationalen 

Regulierungsbehörden analysieren 

außerdem die von dem/den 

Projektentwickler/n eingegangenen 

spezifischen Risken, die getroffenen 

Risikoverminderungsmaßnahmen und die 

Begründung dieses Risikoprofils im 

Hinblick auf die positive Nettoauswirkung 

des Vorhabens im Vergleich zu einer 

risikoärmeren Alternative. Zu den 

zulässigen Risiken gehören insbesondere 

Risiken im Zusammenhang mit neuen 

Übertragungs-/Fernleitungstechnologien 

sowohl an Land als auch im Meer, Risiken 

im Zusammenhang mit der 

Kostenunterdeckung und 

Entwicklungsrisiken. 

2. Bei der Entscheidung der nationalen 

Regulierungsbehörden, solche Anreize zu 

gewähren, werden die Ergebnisse der 

Kosten-Nutzen-Analyse auf der Grundlage 

der nach Artikel 12 entwickelten Methode 

und insbesondere die regionalen oder 

unionsweiten positiven externen Effekte, 

die das Vorhaben hervorbringt, 

berücksichtigt. Die nationalen 

Regulierungsbehörden analysieren 

außerdem die von dem/den 

Projektentwickler/n eingegangenen 

spezifischen Risken, die getroffenen 

Risikoverminderungsmaßnahmen und die 

Begründung dieses Risikoprofils im 

Hinblick auf die positive Nettoauswirkung 

des Vorhabens im Vergleich zu einer 

risikoärmeren Alternative. Zu den 

zulässigen Risiken gehören insbesondere 

Risiken im Zusammenhang mit neuen 

Übertragungs-/Fernleitungstechnologien 

sowohl an Land als auch im Meer und 

Entwicklungsrisiken. 

Begründung 

Für Übertragungs-/Fernleitungsvorhaben, die Teil des betriebsnotwendigen Vermögens 

(RAB) sind, wird durch die nationalen Behörden und die EU-Rahmen eine angemessene 

Vergütung sichergestellt, sodass nicht die Gefahr besteht, dass Kosten nicht gedeckt werden; 

sonst wäre die Garantie für kommerzielle Übertragungsleitungen kostenspielig. In den 

Fällen, in denen dies nicht glaubwürdig wäre, sollten die politischen Entscheidungsträger bei 

dieser Problematik nicht höhere Gewinne in Aussicht stellen, sondern darauf hinwirken, dass 

die Glaubwürdigkeit gestärkt wird, um die Kostenbelastung für Verbraucher zu beschränken. 
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Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Regeln für eine zusätzliche Rendite für 

das in das Vorhaben investierte Kapital 

oder 

(c) Regeln für eine zusätzliche Rendite 

oder Risikomanagementansätze für das in 

das Vorhaben investierte Kapital oder 

Begründung 

Wenn auf bewährten Verfahren basierende Regulierungsansätze gemeinsam verfolgt und 

weiterentwickelt werden und Risikofaktoren, die nicht in der Hand der Investoren liegen, 

entsprechend Rechnung getragen wird, dürften Investitionen in Übertragungs-

/Fernleitungsinfrastruktur für einen größeren Kreis von Marktakteuren attraktiver werden, 

und es müssten nicht mehr so hohe Gewinne in Aussicht gestellt werden, um solche Investoren 

anzuziehen. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Leitlinien, die auf bewährten 

Verfahren zur Bewertung der Risiken 

beruhen, die in Zusammenhang mit dem 

in das Vorhaben investierten Kapital 

bestehen, oder 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Kommission kann Leitlinien für die 

in diesem Artikel festgelegten Anreize in 

Einklang mit Artikel 18 Absätze 1 bis 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 und mit 

Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 erlassen. 

6. Die Kommission erlässt Leitlinien für 

die in diesem Artikel festgelegten Anreize 

in Einklang mit Artikel 18 Absätze 1 bis 3 

der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 und 

mit Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 715/2009. Dabei ist insbesondere 

den Regeln für eine zusätzliche Rendite 

gemäß Absatz 3 Buchstabe c dieses 
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Artikels Rechnung zu tragen. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Vorhaben von gemeinsamem Interesse, 

die unter die in Anhang II Punkte 1, 2 

und 4 genannten Kategorien fallen, 

kommen für eine finanzielle Unterstützung 

der Union in Form von Finanzhilfen für 

Studien und von 

Finanzierungsinstrumenten gemäß den 

Bestimmungen der [Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“] in Betracht. 

1. Vorhaben von gemeinsamem Interesse, 

die unter die in Anhang II Punkte 1, 2 

und 4 genannten Kategorien fallen, 

kommen für eine finanzielle Unterstützung 

der Union in Form von Finanzhilfen für 

Studien und von 

Finanzierungsinstrumenten gemäß den 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.  

…/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ in Betracht, wobei zu 

berücksichtigen ist, 

 – dass Wettbewerbsverzerrungen 

grundsätzlich, vor allem aber bei 

Vorhaben, die der Verwirklichung 

derselben vorrangigen Korridore der EU 

dienen, zu vermeiden sind und 

 – dass private Finanzmittel oder die 

Finanzierung durch die betreffenden 

Wirtschaftsakteure die wichtigste 

Finanzierungsquelle darstellen. 

 Die Wahl der finanziellen Instrumente 

muss projektabhängig erfolgen. Nicht alle 

Möglichkeiten der Finanzierung finden 

zwingend Anwendung auf jedes Projekt. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Mit Ausnahme von 

Pumpspeicherkraftwerksprojekten kommen 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die 

2. Mit Ausnahme von 

Pumpspeicherkraftwerksprojekten kommen 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die 
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unter die in Anhang II Punkt 1 

Buchstaben a bis d und Punkt 2 genannten 

Kategorien fallen, auch für eine finanzielle 

Unterstützung der Union in Form von 

Finanzhilfen für Arbeiten gemäß den 

Bestimmungen der [Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“] in Betracht, wenn sie nach dem 

Verfahren in Artikel 5 Absatz 6 

Buchstabe b durchgeführt werden oder die 

folgenden Kriterien erfüllen: 

unter die in Anhang II Punkt 1 

Buchstaben a bis e und Punkt 2 genannten 

Kategorien fallen, auch für eine finanzielle 

Unterstützung der Union in Form von 

Finanzhilfen für Arbeiten gemäß den 

Bestimmungen der [Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“] in Betracht, wenn sie nach dem 

Verfahren in Artikel 5 Absatz 6 

Buchstabe b durchgeführt werden oder die 

folgenden Kriterien erfüllen: 

Begründung 

In diesem Zusammenhang sollten sinnvollerweise alle Energieinfrastrukturprioritäten – in 

diesem Fall im Strombereich – förderfähig sein, auch Vorhaben zum Aufbau intelligenter 

Netze. 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) das Vorhaben ist nach dem 

Geschäftsplan und anderen, insbesondere 

von potenziellen Investoren oder 

Gläubigern durchgeführten Bewertungen 

kommerziell nicht tragfähig. Die 

Entscheidung über Anreize und ihre 

Begründung gemäß Artikel 14 Absatz 3 

werden bei der Bewertung der 

kommerziellen Tragfähigkeit des 

Vorhabens berücksichtigt und 

(b) das Vorhaben ist nach dem 

Geschäftsplan und anderen, insbesondere 

von potenziellen Investoren oder 

Gläubigern durchgeführten Bewertungen 

kommerziell nicht tragfähig. Die 

Entscheidung über Anreize und ihre 

Begründung gemäß Artikel 14 Absatz 3 

werden bei der Bewertung der 

kommerziellen Tragfähigkeit des 

Vorhabens berücksichtigt, oder der 

Projektentwickler kann den eindeutigen 

Nachweis dafür erbringen, dass die 

Finanzierungskosten unverhältnismäßig 

hoch sind oder aufgrund 

außergewöhnlicher finanzieller und 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten des/der 

Mitgliedstaates/Mitgliedstaaten, in 

dem/denen das Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse ganz oder 

teilweise durchgeführt werden soll, kein 

Zugang zum Kapitalmarkt besteht, und 



 

AD\905017DE.doc 27/35 PE483.695v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Kapitel V a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kapitel Va – Eilverfahren in 

Mitgliedstaaten, die von gravierenden 

Schwierigkeiten betroffen oder bedroht 

sind 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 

 Energieinfrastrukturen im Rahmen von 

makroökonomischen 

Anpassungsprogrammen 

 1. Die technische Unterstützung, die die 

Kommission den Mitgliedstaaten zur 

Verfügung stellt, die in Bezug auf ihre 

finanzielle Stabilität von gravierenden 

Schwierigkeiten betroffen oder bedroht 

sind und/oder finanzielle Hilfe nach der 

Verordnung (EU) Nr. …/2012 beantragt 

haben oder bereits erhalten, umfasst auch 

eine Konsultation mit den zuständigen 

Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 

und mit den Projektentwicklern, die dazu 

dient, 

 a) die Durchführung der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die auf der 

Grundlage der in Artikel 4 Absatz 4 

festgelegten Dringlichkeitskriterien in der 

Liste nach Artikel 3 aufgeführt sind, zu 

beschleunigen; 

 b) alle zur Verfügung stehenden Mittel 

und Wege zu ergründen, um die 

finanziellen Bedingungen für die 

verschiedenen beteiligten Parteien zu 

verbessern. 
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 2. Zur Anwendung von Absatz 1 

Buchstabe a können die in Artikel 10 

Absatz 3, Artikel 11, Artikel 13 Absatz 5 

und Artikel 13 Absatz 6 festgelegten 

Fristen verkürzt werden. 

 3. Die öffentliche Einbeziehung 

relevanter betroffener Kreise darf durch 

einen strafferen Zeitplan nicht 

beeinträchtigt werden. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (aa) des Beitrags, den die Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse zur Umsetzung 

der Strategie der Union für Wachstum 

und Beschäftigung leisten; 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) der von der Union für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse gemäß den 

Bestimmungen der [Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“] gebundenen und aufwandten 

Mittel im Vergleich zum Gesamtwert der 

finanzierten Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse; 

(b) der von der Union für Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse gemäß den 

Bestimmungen der [Verordnung (EU) 

Nr. …/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“] gebundenen und 

aufwandten Mittel einerseits und 

andererseits der Strukturfonds – im 

Vergleich zum Gesamtwert der 

finanzierten Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse; 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 1 – Teil 1 – Ziffer 3 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen 

in Mittelosteuropa und Südosteuropa („NSI 

East Electricity“): Verbindungsleitungen 

und Binnenleitungen in Nord-Süd- sowie 

in Ost-West-Richtung zur 

Vervollständigung des Binnenmarkts und 

zur Integration der Erzeugung aus 

erneuerbaren Energiequellen. 

(3) Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen 

in Mittelosteuropa und Südosteuropa („NSI 

East Electricity“): Verbindungsleitungen 

und Binnenleitungen in Nord-Süd- sowie 

in Ost-West-Richtung zur 

Vervollständigung des Binnenmarkts, zur 

Beendigung der Isolation der Stromnetze 

von Inseln und zur Integration der 

Erzeugung aus erneuerbaren 

Energiequellen. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 1 – Teil 2 – Ziffer 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in 

Mittelosteuropa und Südosteuropa („NSI 

East Gas“): regionale Gasverbindungen 

zwischen der Ostsee-Region, der Adria und 

der Ägäis und dem Schwarzen Meer, 

insbesondere für eine stärker diversifizierte 

und sicherere Gasversorgung. 

(2) Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in 

Mittelosteuropa und Südosteuropa („NSI 

East Gas“): regionale Gasverbindungen 

zwischen der Ostsee-Region, der Adria und 

der Ägäis, dem Schwarzen Meer und dem 

östlichen Mittelmeerbecken, insbesondere 

für eine stärker diversifizierte und sicherere 

Gasversorgung. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 1 – Teil 4 – Ziffer 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Stromautobahnen: erste 

Stromautobahnen bis 2020 im Hinblick auf 

den Bau eines Stromautobahnsystems in 

der gesamten Union; 

(11) Stromautobahnen: erste 

Stromautobahnen bis 2020 im Hinblick auf 

den Bau eines Stromautobahnsystems in 

der gesamten Union, vor allem zur 

Anbindung von Regionen mit großen 

Kapazitäten für die Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Möglichkeiten zur Speicherung von 

Strom; 
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Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang III – Teil 2 – Ziffer 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (1a) Jeder potenzielle Projektmanager 

kann der betreffenden Gruppe eine 

Bewertung der (des) entsprechenden 

Vorhaben(s) übermitteln, in der der 

Beitrag zur Umsetzung der Prioritäten 

nach Anhang I und die Einhaltung der 

nach Artikel 6 geltenden Kriterien 

beurteilt wird und die weitere einschlägige 

Informationen zur Beurteilung der (des) 

Vorhaben(s) enthält; wenn die (das) 

Vorhaben die Kriterien nach Anhang II 

Artikel 4 und Anhang III erfüllen, muss 

die betreffende Gruppe innerhalb von 

6 Monaten eine begründete 

Stellungnahme zu den (dem) Vorhaben 

abgeben, die (das) voraussichtlich als 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

einzustufen sind (ist). 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang III – Teil 2 – Ziffer 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (3a) Vorgeschlagene 

Stromübertragungsvorhaben, die in die 

Kategorien nach Anhang II Absatz 1 

Buchstaben a und b fallen, von relevanten 

betroffenen Kreisen eingereicht wurden 

und mindestens die Kriterien nach 

Artikel 4 Absatz 1, Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe a und Anhang II Absatz 1 

erfüllen, müssen von den betreffenden 

Gruppen genau untersucht und geprüft 

werden können.  
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Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang III – Teil 2 – Ziffer 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Bewertung von vorgeschlagenen 

Strom- und Gasvorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, 

berücksichtigt jede Gruppe unbeschadet 

der Bestimmungen in Absatz 4 die 

Analyse, die im Rahmen des vom ENTSO-

Strom und vom ENTSO-Gas nach 

Artikel 8 der Verordnungen (EG) 

Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 

erstellten letzten verfügbaren 

Zehnjahresnetzentwicklungsplans für Gas 

und Strom gemäß den Bestimmungen des 

Artikels 12 Absatz 7 für vorgeschlagene 

Strom- und Gasvorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, 

durchgeführt wurde. 

Bei der Bewertung von vorgeschlagenen 

Strom- und Gasvorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis e und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, 

berücksichtigt jede Gruppe unbeschadet 

der Bestimmungen in Absatz 4 die 

Analyse, die im Rahmen des vom ENTSO-

Strom und vom ENTSO-Gas nach 

Artikel 8 der Verordnungen (EG) 

Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 

erstellten letzten verfügbaren 

Zehnjahresnetzentwicklungsplans für Gas 

und Strom gemäß den Bestimmungen des 

Artikels 12 Absatz 7 für vorgeschlagene 

Strom- und Gasvorhaben, die unter die in 

Anhang II Punkt 1 Buchstaben a bis d und 

Punkt 2 genannten Kategorien fallen, 

durchgeführt wurde. 

Begründung 

Die Änderung läuft darauf hinaus, dass auch intelligente Netze einbezogen werden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 4 – Ziffer 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Stromspeicherung: Das Vorhaben 

schafft eine Speicherkapazität, die eine 

jährliche Nettostromerzeugung von 

mindestens 500 Gigawattstunden 

ermöglicht; 

(b) Stromspeicherung: Das Vorhaben 

schafft eine Speicherkapazität, die eine 

jährliche Nettostromerzeugung ermöglicht, 

die dem jeweils niedrigeren Wert von 

mindestens 500 Gigawattstunden oder 

[x]% der jährlichen Stromerzeugung des 

Mitgliedstaates entspricht; 

Begründung 

500 Gigawattstunden sind für einige Mitgliedstaaten recht viel. Daher könnte es sinnvoll sein, 
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sich in Bezug auf die jährliche Stromerzeugung auf einen Prozentwert zu einigen. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 4 – Ziffer 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Gasspeicherung oder 

Flüssigerdgas/Druckerdgas: Ziel des 

Vorhabens ist es, mindestens zwei 

Mitgliedstaaten direkt oder indirekt zu 

versorgen, oder den Infrastrukturstandard 

(n-1-Regel) auf regionaler Ebene gemäß 

Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 994/2010 zu erfüllen. 

(d) Gasspeicherung oder 

Flüssigerdgas/Druckerdgas: Ziel des 

Vorhabens ist die direkte Versorgung oder 

die Möglichkeit, mindestens zwei 

Mitgliedstaaten indirekt zu versorgen, oder 

den Infrastrukturstandard (n-1-Regel) auf 

regionaler Ebene gemäß Artikel 6 Absatz 3 

der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu 

erfüllen. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 5 – Ziffer 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) im Elektrizitätssektor: Szenarios für 

Nachfrage, Erzeugungskapazität nach 

Brennstoffart (Biomasse, Geothermie, 

Wasserkraft, Gas, Kernkraft, Erdöl, feste 

Brennstoffe, Windkraft, Fotovoltaik, 

solarthermische Kraftwerke, sonstige 

Technologien auf der Basis erneuerbarer 

Energien) und ihrem geografischen 

Standort, Brennstoffpreise (einschließlich 

Biomasse, Kohle, Gas und Erdöl), CO2-

Preise, Zusammensetzung des 

Übertragungs- und, sofern relevant, des 

Verteilernetzes und seine Entwicklung 

unter Berücksichtigung aller neuen, 

signifikanten Erzeugungskapazitäten 

(einschließlich der für die CO2-

Abscheidung ausgerüsteten Kapazität), 

Speicher- und Übertragungsvorhaben, für 

die eine endgültige 

Investitionsentscheidung getroffen wurde 

und die vor Ende des Jahres n+5 in Betrieb 

(a) im Elektrizitätssektor: Szenarios für 

Nachfrage (sowohl in den Mitgliedstaaten 

als auch in benachbarten Drittstaaten), 

Erzeugungskapazität nach Brennstoffart 

(Biomasse, Geothermie, Wasserkraft, Gas, 

Kernkraft, Erdöl, feste Brennstoffe, 

Windkraft, Fotovoltaik, solarthermische 

Kraftwerke, sonstige Technologien auf der 

Basis erneuerbarer Energien) und ihrem 

geografischen Standort, Brennstoffpreise 

(einschließlich Biomasse, Kohle, Gas und 

Erdöl), CO2-Preise, Zusammensetzung des 

Übertragungs- und, sofern relevant, des 

Verteilernetzes und seine Entwicklung 

unter Berücksichtigung aller neuen, 

signifikanten Erzeugungskapazitäten 

(einschließlich der für die CO2-

Abscheidung ausgerüsteten Kapazität), 

Speicher- und Übertragungsvorhaben, für 

die eine endgültige 

Investitionsentscheidung getroffen wurde 

und die vor Ende des Jahres n+5 in Betrieb 
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gehen sollen. gehen sollen. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 5 – Ziffer 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) im Elektrizitätssektor: Szenarios für 

Nachfrage, Erzeugungskapazität nach 

Brennstoffart (Biomasse, Geothermie, 

Wasserkraft, Gas, Kernkraft, Erdöl, feste 

Brennstoffe, Windkraft, Fotovoltaik, 

solarthermische Kraftwerke, sonstige 

Technologien auf der Basis erneuerbarer 

Energien) und ihrem geografischen 

Standort, Brennstoffpreise (einschließlich 

Biomasse, Kohle, Gas und Erdöl), CO2-

Preise, Zusammensetzung des 

Übertragungs- und, sofern relevant, des 

Verteilernetzes und seine Entwicklung 

unter Berücksichtigung aller neuen, 

signifikanten Erzeugungskapazitäten 

(einschließlich der für die CO2-

Abscheidung ausgerüsteten Kapazität), 

Speicher- und Übertragungsvorhaben, für 

die eine endgültige 

Investitionsentscheidung getroffen wurde 

und die vor Ende des Jahres n+5 in Betrieb 

gehen sollen. 

(a) im Elektrizitätssektor: Szenarios für 

Nachfrage, Erzeugungskapazität nach 

Brennstoffart (Biomasse, Geothermie, 

Wasserkraft, Gas, Kernkraft, Erdöl, feste 

Brennstoffe, Windkraft, Fotovoltaik, 

solarthermische Kraftwerke, sonstige 

Technologien auf der Basis erneuerbarer 

Energien) und ihrem geografischen 

Standort, Brennstoffpreise (einschließlich 

Biomasse, Kohle, Gas und Erdöl), CO2-

Preise, Zusammensetzung des 

Übertragungs- und, sofern relevant, des 

Verteilernetzes und seine Entwicklung 

unter Berücksichtigung aller neuen, 

signifikanten Erzeugungskapazitäten 

(einschließlich der für die CO2-

Abscheidung ausgerüsteten Kapazität), 

Möglichkeiten für die Speicherung sowie 
Speicher- und Übertragungsvorhaben, für 

die eine endgültige 

Investitionsentscheidung getroffen wurde 

und die vor Ende des Jahres n+5 in Betrieb 

gehen sollen. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang V – Ziffer 5 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (5b) Bei Durchführung der Kosten-

Nutzen-Analyse nach Artikel 13 Absatz 4 

Buchstabe a wendet der Projektmanager 

eine Risikoprämie auf die 

Diskontierungssätze an. Die Risikoprämie 

wird vom Projektmanager im Anschluss 

an eine Konsultation der relevanten 
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betroffenen Kreise anhand der Angaben 

gemäß Anhang VI Absatz 4 festgelegt. 

Begründung 

Der Projektmanager wendet auf die harmonisierten Diskontierungssätze eine Risikoprämie 

an, damit berücksichtigt wird, inwiefern die Vorhaben für die relevanten betroffenen Kreise, 

vor allem für die Bürger, wünschenswert sind. 
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